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Gesetzliche Regelungen des Strafgesetzbuches (StGB)

Begleitdelikte:

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhal-
tung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 246 Unterschlagung

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem
Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht
in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter
anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 258a Strafvereitelung im Amt

(1) Ist in den Fällen des § 258 Abs. 1 der Täter als Amtsträ-
ger zur Mitwirkung bei dem Strafverfahren oder dem Verfah-
ren zur Anordnung der Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder
ist er in den Fällen des § 258 Abs. 2 als Amtsträger zur
Mitwirkung bei der Vollstreckung der Strafe oder Maßnahme
berufen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) § 258 Abs. 3 und 6 ist nicht anzuwenden.

§ 263 Betrug

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Ver-
mögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch
Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unter-
drückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unter-
hält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.  gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die
sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung
oder Betrug verbunden hat,
2.  einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt
oder in der Absicht handelt, durch die fortgesetzte Bege-
hung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die
Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen,
3.  eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt,
4.  seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger
mißbraucht oder
5.  einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein
anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem
Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz
oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder
Stranden gebracht hat.

(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entspre-
chend.

(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in
minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als
Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung
von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269
verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen
(§ 68 Abs. 1).

(7) Die §§ 43a und 73d sind anzuwenden, wenn der Täter
als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267
bis 269 verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden,
wenn der Täter gewerbsmäßig handelt.

§ 264 Subventionsbetrug

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer
1.  einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen
Behörde oder einer anderen in das Subventionsverfahren
eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über
subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen ande-
ren unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für
ihn oder den anderen vorteilhaft sind,
2.  einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Ver-
wendung durch Rechtsvorschriften oder durch den Subven-
tionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist,
entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet,
3.  den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften
über die Subventionsvergabe über subventionserhebliche
Tatsachen in Unkenntnis läßt oder
4.  in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige
oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung über
eine Subventionsberechtigung oder über subventionserheb-
liche Tatsachen gebraucht.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.  aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachge-
machter oder verfälschter Belege für sich oder einen ande-
ren eine nicht gerechtfertigte Subvention großen Ausmaßes
erlangt,
2.  seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger
mißbraucht oder
3.  die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befug-
nisse oder seine Stellung mißbraucht.

(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig
handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(5) Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer
freiwillig verhindert, daß auf Grund der Tat die Subvention
gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Täters
nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und
ernsthaft bemüht, das Gewähren der Subvention zu verhin-
dern.
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(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
wegen einer Straftat nach den Absätzen 1 bis 3 kann das
Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und
die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen,
aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat
bezieht, können eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden.

(7) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist
1.  eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder
Landesrecht an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens
zum Teil
    a)  ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und
    b)    der Förderung der Wirtschaft dienen soll;
2.  eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaften, die wenigstens zum Teil
ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird.
Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist
auch das öffentliche Unternehmen.

(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind
Tatsachen,
1.  die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von
dem Subventionsgeber als subventionserheblich bezeichnet
sind oder
2.  von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung,
Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder
eines Subventionsvorteils gesetzlich abhängig ist.

§ 266 Untreue

(1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder
Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Ver-
mögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten,
mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auf-
trags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses oblie-
gende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen,
verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er
zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 243 Abs. 2 und die §§ 247, 248a und 263 Abs. 3 gelten
entsprechend.

§ 267 Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte
Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine
unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.  gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die
sich zur fortgesetzten Begehung von Betrug oder Urkun-
denfälschung verbunden hat,
2.  einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt,
3.  durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten
Urkunden die Sicherheit des Rechtsverkehrs erheblich
gefährdet oder
4.  seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger
mißbraucht.

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in
minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Urkundenfäl-
schung als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267
bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.

§ 298 Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei
Ausschreibungen

(1) Wer bei einer Ausschreibung über Waren oder gewerbli-
che Leistungen ein Angebot abgibt, das auf einer rechtswid-
rigen Absprache beruht, die darauf abzielt, den Veranstalter
zur Annahme eines bestimmten Angebots zu veranlassen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Der Ausschreibung im Sinne des Absatzes 1 steht die
freihändige Vergabe eines Auftrages nach vorausgegange-
nem Teilnahmewettbewerb gleich.
(3) Nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, wird
nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, daß der Veranstalter
das Angebot annimmt oder dieser seine Leistung erbringt.
Wird ohne Zutun des Täters das Angebot nicht angenom-
men oder die Leistung des Veranstalters nicht erbracht, so
wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht,
die Annahme des Angebots oder das Erbringen der Leistung
zu verhindern.

§ 339 Rechtsbeugung

Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter,
welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer
Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei
einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

§ 348 Falschbeurkundung im Amt

(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden
befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit eine rechtlich erhebli-
che Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register,
Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer
besonderen Geheimhaltungspflicht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1.  Amtsträger,
2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder
3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Perso-
nalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut worden oder
sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat
der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Inte-
ressen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbe-
fugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Ge-
heimhaltung er
1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans
des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Ausschüs-
se verpflichtet ist oder
2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die
Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förm-
lich verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen läßt
oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentli-
che Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
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(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermäch-
tigung wird erteilt
1.  von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans
    a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das

Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder
für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines
Landes bekanntgeworden ist,

    b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;
2.  von der obersten Bundesbehörde
    a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das

Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer o-
der für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen
Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle be-
kanntgeworden ist,

    b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von
einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden
ist;

3.  von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen
der Absätze 1 und 2 Nr. 2.

§ 357 Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat

(1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer
rechtswidrigen Tat im Amt verleitet oder zu verleiten unter-
nimmt oder eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebe-
nen geschehen läßt, hat die für diese rechtswidrige Tat
angedrohte Strafe verwirkt.

(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger An-
wendung, welchem eine Aufsicht oder Kontrolle über die
Dienstgeschäfte eines anderen Amtsträgers übertragen ist,
sofern die von diesem letzteren Amtsträger begangene
rechtswidrige Tat die zur Aufsicht oder Kontrolle gehörenden
Geschäfte betrifft.

§ 17 UWG

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling
eines Geschäftsbetriebs ein Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses anver-
traut worden oder zugänglich geworden ist, während der
Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand
zu Zwecken des Wettbewerbs aus Eigennutz, zugunsten
eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Ge-
schäftsbetriebs Schaden zuzufügen, mitteilt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs,
aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht,
dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen,
1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch
    a)  Anwendung technischer Mittel,
    b)  Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Ge-

heimnisses oder
    c)  Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis ver-

körpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder
2.  ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch
eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch
eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 1 erlangt
oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat,
unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter bei der
Mitteilung weiß, daß das Geheimnis im Ausland verwertet
werden soll, oder wenn er es selbst im Ausland verwertet.
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